
Absclu•ift W 6511/32 Jäljennös. 

In Deutschland ansä.shige Firman, die Im Besitz einer all-

gemeinen Devisengenehmigung zur Bezahlung ----- von Woren sind, kön-

nen, soweit die ihnen nach dcn deutschen Vorschriften zu-

geteilten Beträge zur Bezahlung der Einfuhr aus Schweden 

nicht ausreichen, die dariiber hinaus rur wareneinkäufe aus 

Schweden erforderliohen Beträge zugunst.en 1hrer Gläubiger 

euf ein besanderes, bei der deutschen Reichsbank auf den 

Nenien der schwedisohen Reichsbank zu errichtendes Bonderkon

to 1n Reiohsmark einzahlen. 

In Schweden ansäss ige Firman , denen aine a.llgeme ine 

Devisengenehrnigung nach den deutschen Vorschriften zum Ein-

zug und zur 'Oberweisung der von deutschen Firman aus Waren-

lieferungen geschuldeten Beträge erteilt 1st, können die-
/ 

jenigen Beträge, tiber welche sie na.ch den deutschen Vor-

schriften nicht verfugen können, auf das erwillmte sonder-

konto der schwedischen Reichsbank bei der deutschen Reichs-

bank in Reichsmark einzahlen lassen (vgl. Deutsche Verord-

nung zur Devisenbewirtschaftung, Riohtlinien ftir die De

visenbowirtschattung vom 23. juni 1932, III. Abschnitt, Zif

fer 5-7,11). 

Uber die auf diesem sonderkonto angesammelten Beträge 

kann diem schwedische Reichsbank zur Zahlung innerhalb Deutsch

lands, insbesondere zur Bezahlung von Waren, die aus Deutsch

land nach Schweden ausgeftihrt werden, jederzeit verftigen. 

Die Rrleichterungen, die s1oh bei dieser Regelung Uber 

die in Deutschland geltende allgemeine Devi senregelung 

hinaus ftir die schwedisohe Aus:fuhr auf dem dou tschen Harkt 

erg0ben, durfen sich nlcht dahin auswirken, dass bei der 

schwedischen Ausfuhr nach Deutschland sioh das Verhältnis 

zwischen lanffwirtschaftlicher und industrieller Ausfuhr wesent

lich ändert. Auch muss das Verhältnis zwischen der schwedi

schen Ausfuhr nach Deutschland und der deutsohen Ausfuhr nach 



2. 

schweden aufrechterhalten bleiben. 

Durch vortshende Rogolu.ng bleiben bercits erteilte 

Genehmigungen zur Verrechnung unberuhrt. Solche Vorreohnun-
gen könnon auoh weiterhin zwischen , deutachen und schwedi-
schen Firmen genehrnigt werden. 
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